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Zürich, Mai 2014 I Sa 

Anschluss an die Trinkwasserinstallation von Sprinkleranlagen mit Zwi· 
schenbehälter 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gernäss Hygieneverordnung (HyV) ist Brauchwasser, das zur Brandbekämpfung 
verwendet wi rd , separat zu leiten. Es darf weder eine Verbindung zur Trinkwasser
leitung bestehen, noch darf Brauchwasser in diese Leitung zurückf liessen können. 
Davon abgeleitet verlangt die Richtl inie W5, dass bei Sprinkleranlagen mit Feuer
löschbecken und nachgeschalteten Pumpen der Anschluss an das Trinkwassernetz 
mit einem freien Auslauf zu erfolgen hat. 

Rückmeldungen von den Installationskontrollen zeigen, dass die oben beschriebe
nen Anforderungen von den Sprinklerfachfirmen oft falsch interpretiert werden. Die 
Befüllung des Löschbeckens erfolgt korrekt über einen freien Auslauf, von wo aus 
mittels Pumpen die Sprinklerverteilung mit Löschwasser versorgt wird . Wenn 
gleichzeitig die Sprinklerverteilzentrale mit einer gewichtsbelasteten Rückschlag
klappe oder einem Trinkwasserschutzventi l an die Trinkwasserversorgung ange
schlossen wird, entsteht eine unzulässige Trinkwasser-Schmutzwasserverbindung. 
Der Anschluss muss aufgehoben werden (siehe Bild). 
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